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Transplantationsbeauftragte (§9b)  
Die Entnahmekrankenhäuser bestellen mindestens einen 
Transplantationsbeauftragten, der für die Erfüllung seiner 
Aufgaben fachlich qualifiziert ist. Der 
Transplantationsbeauftragte ist in Erfüllung seiner Aufgabe 
unmittelbar der ärztlichen Leitung des 
Entnahmekrankenhauses unterstellt. Er ist bei der 
Wahrnehmung seiner Aufgaben unabhängig und unterliegt 
keinen Weisungen.  

Neues Transplantationsgesetz 2012  



 
 
 

Transplantationsbeauftragte (§ 9b) 

(3) Das Nähere, insbesondere zu der erforderlichen 
Qualifikation und organisationsrechtliche Stellung der 
Transplantationsbeauftragten sowie deren Freistellung von 
ihren sonstigen Tätigkeiten im Entnahmekrankenhaus, wird 
durch Landesrecht bestimmt.  
 
Durch Landesrecht können die Voraussetzungen festgelegt 
werden… (z. B. mehrere Entnahmekrankenhäuser bestellen 
einen gemeinsamen Transplantationsbeauftragten).  



 
 

 
 
 

Organ- und Spendercharakterisierung, Transport von 
Organen, Verordnungsermächtigung zur Organ- und 

Spendercharakterisierung und zum Transport  

„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Bundesärzte-
kammer und die Deutsche Krankenhausgesellschaft oder die 
Bundesverbände der Krankenhausträger haben gemeinsam darauf 
zu achten, dass die Koordinierungsstelle die Voraussetzungen des 
Satzes 3 erfüllt und dabei nach den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit arbeitet. Die Koordinierungsstelle hat die 
grundsätzlichen finanziellen und organisatorischen 
Entscheidungen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen, 
der Bundesärztekammer und der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft oder den Bundesverbänden der Kranken-
hausträger gemeinsam unverzüglich vorzulegen.  
 



 
 

 
 
 

Die Koordinierungsstelle hat jährlich einen Geschäftsbericht zu 
veröffentlichen. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, 
die Bundesärztekammer und die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft oder die Bundesverbände der 
Krankenhausträger gemeinsam haben sicherzustellen, dass die 
Koordinierungsstelle die Veröffent-lichungspflicht erfüllt.  

Organ- und Spendercharakterisierung, Transport von 
Organen, Verordnungsermächtigung zur Organ- und 

Spendercharakterisierung und zum Transport  



 
 

 
 
 Ein Schlichtungsverfahren bei einer fehlenden Einigung  

über den Ersatz angemessener Aufwendungen nach Nummer 4. 



 
 

 
 
 

    § 16  
 
Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 
aa) Die folgenden Sätze werden vorangestellt: 
„Die Bundesärztekammer legt das Verfahren für die Erarbeitung 
der Richtlinien nach Absatz 1 und für die Beschlussfassung fest. 
Bei der Erarbeitung der Richtlinien ist die angemessene 
Beteiligung von Sachverständigen der betroffenen Fach- und 
Verkehrskreise, einschließlich des Spitzenverbandes Bund der 
Krankenkassen, der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der 
Deutschen Transplantationsgesellschaft, der Koordinierungsstelle 
nach § 11, der Vermittlungsstelle nach § 12 und der 
zuständigen Behörden der Länder vorzusehen.“ 
 
 
 



 
 

 
 
 

§ 3 a  

Gilt auch für:   Landwirte  
    Privatversicherte  
    Heimarbeiter/ Meister  
    Beihilfeberechtigte  
 
    u.s.w.  
 



 
 

 
 
 Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei Spende  

von Organen oder Geweben 



 
 

 
 
 

  
  

Ist ein Arbeitnehmer durch Arbeitsunfähigkeit infolge 
der Spende von Organen oder Geweben, die nach den 
§§ 8 und 8a des Transplantationsgesetzes erfolgt, an 
seiner Arbeitsleistung verhindert, hat er Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber für die Zeit 
der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von sechs Wochen. 
§ 3 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
 



 
 

 
 
 
SONDERALLOKSONDERALLOKATIONEN  

Dem Arbeitgeber sind von der gesetzlichen 
Krankenkasse des Empfängers von Organen oder 
Geweben das an den Arbeitnehmer nach Absatz 1 
fortgezahlte Arbeitsentgelt sowie die hierauf 
entfallenden vom Arbeitgeber zu tragenden Beiträge zur 
Sozialversicherung und zur betrieblichen Alters- und 
Hinterbliebenenversorgung auf Antrag zu erstatten. Ist 
der Empfänger von Organen oder Geweben gemäß § 
193 Absatz 3 des Versicherungs-vertragsgesetzes bei 
einem privaten Krankenversicherungs-unternehmen 
versichert, erstattet dieses dem Arbeitgeber auf Antrag 
die Kosten nach Satz 1 in Höhe des tariflichen 
Erstattungssatzes.  



 
 

 
 
 

Ist der Empfänger von Organen oder Geweben bei eine 
Beihilfeträger des Bundes beihilfeberechtigt oder berück-
sichtigungsfähiger Angehöriger, erstattet der zuständige 
Beihilfeträger dem Arbeitgeber auf Antrag die Kosten.  
 
Unterliegt der Empfänger von Organen oder Geweben der 
Heilfürsorge im Bereich des Bundes oder der truppenärztlichen 
Versorgung, erstatten die zuständigen Träger auf Antrag die 
Kosten nach Satz 1.  



 
 

 
 
 

Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch  

Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch  
– Gesetzliche Krankenversicherung –  
(Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988  
 
(BGBl. I S. 2477), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 12. April 2012 (BGBl. I S. 579) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 



 
 

 
 
  (1a) Spender von Organen oder Geweben (Spender) haben bei 

einer nach § 8 und 8a des Transplantationsgesetzes erfolgenden 
Spende von Organen oder Geweben zum Zwecke der 
Übertragung auf Versicherte (Entnahme bei lebenden Spendern) 
Anspruch auf Leistungen der Krankenhausbehandlung. Dazu 
gehören ambulante und stationäre Behandlungen der Spender, 
die medizinisch erforderliche Vor- und Nachbetreuung, 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation sowie die 
Erstattung des Ausfalls von Arbeitseinkünften als Krankengeld 
nach § 44a und erforderlicher Fahrtkosten.  

Fünftes Buch Sozialgesetzbuch  



 
 

 
 
 

 Spender von Organen oder Geweben nach § 27 Absatz 1a haben 
Anspruch auf Krankengeld, wenn eine im Rahmen des 
Transplantationsgesetzes erfolgende Spende von Organen oder 
Geweben an Versicherte sie arbeitsunfähig macht.  

§ 44 a Krankengeld bei Spende von Organen oder Geweben  



 
 

 
 
 

  
(1) Als Versicherungsfall im Sinne des § 7 Absatz 1 gilt bei 
Versicherten nach § 1 Absatz 1 Nummer 13 Buchstabe b auch 
der Gesundheitsschaden, der über die durch die Blut-, Organ-, 
Organteil- oder Gewebeentnahme regelmäßig entstehenden 
Beeinträchtigungen hinausgeht und in ursächlichen 
Zusammenhang mit der Spende steht. Werden dadurch 
Nachbehandlungen erforderlich oder treten Spätschäden auf, die 
als Aus- oder Nachwirkungen der Spende oder des aus der 
Spende resultierenden erhöhten Gesundheitsrisikos anzusehen 
sind, wird vermutet, dass diese hierdurch verursacht worden 
sind.  

Änderungen des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 



 
 

 
 
 

Dies gilt nicht, wenn offenkundig ist, dass der 
Gesundheitsschaden nicht im ursächlichen Zusammenhang 
mit der Spende steht; eine Obduktion zum Zwecke einer 
solchen Feststellung darf nicht gefordert werden. 



 
 

 
 
 

Lebendspendekommissionen (LSK)  

Deutschland weltweit einziges Land mit gesetzlich  
 
Vorgeschriebenen LSK (§ 8 Abs. 3 S. 2 TPG)  
 
Freiwilligkeit und Ausschluss Organhandel) 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



  

 
 

 
 
 

§ 9 TPG 

Stärkung der Aufgaben eines TPX-Beauftragten 

 - fachliche Qualifikation 

 - Weisungsfreiheit 

 - organisatorische Rahmenbedingungen 

 - Anbindung direkt an Krankenhausleitung 

    (Entnahmekrankenhaus) 

  Landesrecht 



§ 11  

Überprüfung der Voraussetzungen nach § 11 Abs. 1 
Satz 

3 TPG durch die Koordinierungsstelle 
 
 - Regelung auch der personellen und finanziellen  
   Voraussetzungen sowie Vorlagepflicht 
 



  

 
 

 
 
 

§ 11 Abs. 6 

Schlichtungsverfahren 

 

 - Opportunitätskosten (Ausfall der OP-Säle, 

    Aufwandserstattung in besonderen Fällen usw.) 



  

 
 

 
 
 

§ 16 Abs. 6 

- Regelung des Verfahrens zum Erstellung von 
Richtlinien  

  und zur Beschlussfassung der StäKo 

 

- Geschäftsordnung für die StäKo  



  

 
 

 
 
 

Art. 1 a 

Entgeltfortzahlung (Änderung) 

 

- Absicherung der Lebendspender  

 

N.B: Regelungen des EntgFG gelten bisher nicht für 
 Spender, da diese nicht infolge einer Krankheit an 
 ihrer Arbeitsleistung gehindert sind.  



  

 
 

 
 
 

EntgFG (neu) 

 

Neuregelung der Entgeltfortzahlung unabhängig              
vom Versicherungsstatus 

 

Fazit: Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit und AU 
infolge 

 Spende (Organe und Gewebe) gleichwertig. 



  

 
 

 
 
 

EntgFG (neu) 

Rückerstattung des Arbeitsentgeltes und Sozialbeiträge 
an den Arbeitgeber.  

 

Erstattung an den Arbeitgeber durch den Kostenträger    
aller Kosten (Entgelt-, Sozial-, Kranken-, Pflege-, 
Rentenversicherung)  



  

 
 

 
 
 

EntgFG (neu) 

gilt identisch für PKV 

(bis auf individuelle tarifliche Vereinbarungen                     
wie Selbstbehalte usw.) 

 

 auch für Beihilfeberechtigte, 
Heilfürsorgeempfänger 

(z. B. Bund) Landwirte 



  

 
 

 
 
 

Nachsorge 

  Versorgung vor und nach TPX 

  wird in die spezialfachärztliche  

  Versorgung aufgenommen. 

  (§ 116 b) 

 

  insbesondere Lebendspender  



  

 
 

 
 
 

Versicherungsschutz (SGB VII) 

  Erstreckt sich auf  

  vor = und  Nachuntersuchungen 

  bei Lebendspende 

 



  

 
 

 
 
 

Nachsorge nach NTX 

1.      (5x) Inzidenz kardiovaskuläre Ereignisse (30 – 40 
%  

 aller Nierentransplantierter sterben daran mit 

 funktionierendem Transplantat) 

2. Malignome (Inzidenz 1 – 16 %)  

 (Haut, Lamphome, Kaposi-Sarkom, Nieren-Ca.) 

3. Non-Compliance (10 %)  

4. Schulung 



  

 
 

 
 
 

Nachsorge nach NTX 

 ≈ 10 % aller Transplantate  

 gehen durch schlechte  

 Nachsorge verloren 



  

 
 

 
 
 

TPG-Novellierung 

Verpasse Chancen  

 

Priorisierung / Gleichstellung der Lebendspende 

Lebendspendekommissionen 



  

 
 

 
 
 

Richtlinien 

Allokation 

- Blutgruppenidentität 

- Priorisierung dialysepflichtiger Lebendspende 

- HU (Shunt / Suizid) 

- Altersmatch bei Allokation 



  

 
 

 
 
 

Richtlinien 

Lebendspendekommissionen 

Votum muss bindend bzw. 

öffentlich zugänglich sein 

 

Votum muss entlastenden  

Charakter haben 



Vielen Dank für 
Ihre 

Aufmerksamkeit ! 
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